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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

826 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster
500-53.006/08/0304.1

45699 Herten, den 04.09.2008

Die Firma Ruhr-Zink GmbH in Datteln hat einen Antrag
zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb der
Umschmelz- und Gießanlage auf dem Betriebsgrundstück
Wittener Straße 1, 45711 Datteln (Gemarkung Datteln,
Flur 76, Flurstücke 91, 92 und 118), vorgelegt. 

Gegenstand des Antrages sind der Austausch von zwei
alten durch einen neuen Drehtrommelofen und die Errich-
tung einer zusätzlichen Anlage zur Erzeugung von Zink in
Pulverform – sowie der geänderte Betrieb der Gesamt-
anlage mit den erforderlichen Nebeneinrichtungen.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a – c des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt.

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3
Satz 1 des BImSchG.

Im Auftrag

gez. Espey

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 401

827 Bekanntmachung gem. § 3a des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
zum Vorhaben:
Bau und Betrieb einer Wassertransport- und
Versorgungsleitung der Stadwerke Ochtrup vom
Wasserwerk Neuenkirchen-Offlum bis zum
Reinwasserspeicher Turmstraße in Ochtrup

Bezirksregierung Münster
54.6-1.0-628/06

Die Stadtwerke Ochtrup, Witthagen 3, 48607 Ochtrup,
beabsichtigen den Bau und Betrieb einer Wassertransport-
und Versorgungsleitung vom Wasserwerk Offlum bis zum
Reinwasserspeicher Turmstraße in Ochtrup. Hierdurch sol-
len zwei vorhandene sanierungsbedürftige Leitungen ersetzt
werden. Gleichzeitig ist die Verlegung von zwei Kabelleer-
rohren für erforderliche Fernübertragungsleitungen vorgese-
hen. Außerdem soll im Trassenabschnitt zwischen dem
Wasserwerk Offlum und der Vechte in Bilk ein Leerrohr zur
geplanten späteren Wasseranreicherung mit verlegt werden.
Ein bereits saniertes Teilstück auf dem Stadtgebiet von Och-
trup soll in die Gesamtmaßnahme integriert werden. 

Für das erforderliche Plangenehmigungsverfahren ist die
Bezirksregierung Münster gemäß § 1 der „Verordnung zur
Regelung von Zuständigkeiten für die Zulassung und Über-
wachung sowie Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
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widrigkeiten von bei Vorhaben nach § 20 i. V. m. Anlage 1
Nr. 19.3 bis 19.9 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) sowie für den Vollzug der Verordnung
über Rohrfernleitungsanlagen (Rohrfernleitungsvordnung)“
vom 08. Juni 2004 die zuständige Plangenehmigungsbehör-
de.

Nach § 20 UVPG in Verbindung mit den § 3 a, c und d
UVPG sowie Nr. 19.8.1 der Anlage 1 zum UVPG ist für die
beantragte Errichtung und den Betrieb einer Rohrleitungs-
anlage zum Befördern von Wasser, die das Gebiet einer
Gemeinde überschreitet (Wasserfernleitung), mit einer
Länge von 10 km oder mehr, eine allgemeine Vorprüfung
des Einzelfalls durchzuführen. Dabei ist durch eine über-
schlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in der
Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien zu unter-
suchen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkun-
gen auf die Umwelt haben kann und damit eine Verpflich-

tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht. Soll eine Umweltverträglichkeitsprüfung
unterbleiben, ist dies bekannt zu geben. Gemäß § 3 a Satz 3
UVPG ist die Feststellung nicht selbstständig anfechtbar.

Die Prüfung der von den Stadtwerken Ochtrup vorgeleg-
ten Unterlagen hat nach überschlägiger Prüfung zum Ergeb-
nis, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nicht erforderlich ist, da durch das Vorhaben keine
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten
sind, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären.

Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zu
dem geplanten Vorhaben wurden bei dieser Entscheidung
berücksichtigt.

Im Auftrag

gez. Wienströer

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 401 – 402
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C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen

Aufgebote und Kraftloserklärungen
von Sparkassenbüchern

828 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 300 121 571
(Neu: 3 700 121 571), ausgestellt von der Stadtsparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 25. November 2008 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 25. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 402

829 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 366 557 718
(Neu: 3 766 557 718), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 25. November 2008 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 25. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 402

830 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 466 052 206
(Neu: 4 666 052 206), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 25. November 2008 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 25. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 402

831 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 466 073 244
(Neu: 4 666 073 244), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 25. November 2008 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 25. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 402

832 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 3 069 011 447
aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 25. November 2008 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 25. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 402
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833 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 330 120 494
(Neu: 3 730 120 494), ausgestellt von der Stadtsparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 27. November 2008 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 27. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 403

834 Das am 21. Mai 2008 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 4 030 025 284 wird für kraftlos erklärt, da nach Ablauf
der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht geltend
gemacht worden sind.

Recklinghausen, 25. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 403

835 Das am 21. Mai 2008 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 3 125 008 411 wird für kraftlos erklärt, da nach Ablauf
der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht geltend
gemacht worden sind.

Recklinghausen, 25. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 403

836 Das am 21. Mai 2008 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 335 049 433 (Neu: 3 735 049 433), ausgestellt von der
Stadtsparkasse Recklinghausen, die seit dem 01. Januar
2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen
firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach Ablauf der drei-
monatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht geltend gemacht
worden sind.

Recklinghausen, 25. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 403

837 Das am 23. Mai 2008 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 490 215 100 (Neu: 4 690 215 100) wird für kraftlos
erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 25. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 403

838 Das am 23. Mai 2008 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 351 485 297 (Neu: 3 751 485 297), ausgestellt von der
Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem 01. Januar
2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen
firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach Ablauf der drei-

monatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht geltend gemacht
worden sind.

Recklinghausen, 25. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 403

839 Das am 23. Mai 2008 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 351 000 757 (Neu: 3 751 000 757) wird für kraftlos
erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 25. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 403

840 Das am 27. Mai 2008 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 3 080 209 673, ausgestellt von der Sparkasse Castrop-
Rauxel, die seit dem 31. August 2004 unter der Bezeichnung
Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos
erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 27. August 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 403
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